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RS OGH 2008/10/20 1R167/08y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.2008

Norm

MSchG §55

PatG §151

ABGB §1447

ZPO §47

Rechtssatz

1. Der zur Rechnungslegung Verp6ichtete muss aus den ihm zur Verfügung stehenden bzw verfügbaren Unterlagen die

entsprechenden Geschäftsvorgänge für den Berechtigten darlegen. Der Rechnungslegungsp6icht wird nicht schon

dadurch entsprochen, dass Rechnungen und Unterlagen übergeben werden.

2. Auch dem Rechnungslegungsp6ichtigen steht der Einwand der Unmöglichkeit der Leistung zu. Die Leistung ist aber

nicht unmöglich, wenn eine ernstzunehmende Chance besteht, dass der Verp6ichtete die zur Rechnungslegung

notwendigen Urkunden beschaffen kann.

3. Mangels besonderer Vereinbarung gelten auch bei einem Teilvergleich die aliquoten Prozesskosten als gegenseitig

aufgehoben.
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